
Satzung zur Änderung der Satzung über die Vermeidung, Verwertung und sonstige 
Entsorgung von Abfällen im Landkreis Fürstenfeldbruck (Abfallwirtschaftssatzung – 
AWS - ) 
 
 
 
Auf Grund des Art. 3 Abs. 2 und des Art. 7 Abs. 1 Bayerisches Abfallwirtschaftsgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 09.08.1996 (GVBl. S. 396, 449) in Verbindung mit Art. 18 
Abs. 1 Nr. 1 und 2 und Abs. 2 der Landkreisordnung für den Freistaat Bayern in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl. S. 826) – jeweils in der aktuell gültigen Fassung  
erlässt der Landkreis Fürstenfeldbruck (mit Zustimmung der Regierung von Oberbayern vom 
18.12.2023 / Az.:55.1-8104.AA_4-4-6-12) folgende Satzung zur Änderung der Satzung über 
die Vermeidung, Verwertung und sonstige Entsorgung von Abfällen im Landkreis Fürsten-
feldbruck (Abfallwirtschaftssatzung – AWS -) vom 23.07.2021: 
 
 
 
 
 

§ 1 
 

Die Satzung über die Vermeidung, Verwertung und sonstige Entsorgung von Abfällen im 
Landkreis Fürstenfeldbruck (Abfallwirtschaftssatzung – AWS - ) vom 23.07.2021 wird wie 
folgt geändert: 
 
1. An § 2 Abs. 1 wird folgender neuer Satz 2 angefügt: 

 
 „  2 Die Wiederverwendung von Abfällen hat Vorrang vor deren Verwertung und  

Beseitigung.“ 
 

2. § 2 Abs. 2 wird gestrichen.  
 
3. Bisheriger § 2 Abs. 3 wird § 2 Abs. 2. 
 
4. Bisheriger § 2 Abs. 4 wird § 2 Abs. 3. 
 
5. § 4 Abs. 1 Nr. 3 erhält folgende neue Fassung: 
 

„3. folgende Abfälle aus Einrichtungen des Gesundheitswesens, wie insbesondere 
Krankenhäusern, Dialysestationen und -zentren, Sanatorien, Kur- und Pflegeheimen, Arzt- 
und Zahnarztpraxen, medizinischen Labors, Blutspendediensten und Blutbanken, Hygien-
einstituten, Praxen der Heilpraktiker und der physikalischen Therapie, Apotheken, tierärzt-
liche Praxen und Kliniken, Tierversuchsanstalten: 

 
a) Infektiöse Abfälle  

- Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht be-
sondere Anforderungen gestellt werden,  

b) Chemikalien, Laborabfälle, Arzneimittel, Verpackungen 
  -- die aus gefährlichen Abfällen bestehen und solche enthalten, 
  -- zytotoxische und zytostatische Arzneimittel, 
  -- Amalgamabfälle aus der Zahnmedizin, 

c) Körperteile und Organabfälle, einschließlich Blutbeutel und Blutkonserven.“  
 

 
6. An § 4 Abs. 1 wird folgende neue Nummer 11 angefügt: 

 



 „11. Carbonfaserverstärkte Abfälle (CFK-Abfälle) aus anderen Herkunftsberei-
chen als privaten Haushaltungen.“ 

 
7. § 14 Abs. 1 erhält folgende neue Fassung: 

 
„  (1)  1 Der Bioabfall (§ 13 Abs. 2 Nr. 1) ist in dafür zugelassenen und auf den Grundstü-
cken bereitzustellenden gesonderten Behältnissen (Biotonnen) zu sammeln, soweit keine 
Eigenkompostierung erfolgt; diese muss dem Landkreis angezeigt werden und kann unter 
folgenden Voraussetzungen gewährt werden: 
- Sämtliche auf dem Grundstück anfallenden kompostierbaren Haus- und Küchenabfälle 

müssen dort ordnungsgemäß kompostiert und der fertige Kompost auf dem genannten 
Grundstück ausgebracht werden. Die ordnungsgemäße Durchführung der Kompostie-
rung ist zu erklären. 

- Das Betreten des Grundstückes (§ 19 Abs. 1 KrWG) durch Mitarbeiter/innen des Land-
kreises, die die ordnungsgemäße Eigenkompostierung kontrollieren, ist zu dulden. 

- Veränderungen an den Befreiungsgrundlagen sind dem Landkreis unverzüglich mitzutei-
len. 

  2 Bei Abfällen aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushalten wird eine Eigen-
verwertung der Bioabfälle einer Eigenkompostierung gleichgestellt.“ 
 

 
8. § 14 Abs. 2 erhält folgende neue Fassung: 

 
„  (2)  1 Zur Entsorgung des Bioabfalls sind folgende Bioabfallbehälter (Biotonnen) des 
Landkreises Fürstenfeldbruck zugelassen: 
 
1. Müllnormtonne (braun) mit 60 l Füllraum  
2. Müllnormtonne (braun) mit 120 l Füllraum 
3. Müllnormtonne (braun) mit 240 l Füllraum. 
 
  2 Andere als die zugelassenen Biotonnen oder solche, die dafür nicht bestimmte Abfälle 
enthalten, werden nicht entleert. Für die zugelassenen Biotonnen sind zusätzliche Leerun-
gen (Sonderleerungen) nur auf Antrag und nach Genehmigung des Landkreises zulässig. 
  3 Bei den Bioabfallsäcken, die im Landkreis vor Inkrafttreten dieser Satzung zugelassen 
waren, handelt es sich ab 01.01.2025 nicht mehr um zugelassene Behältnisse. 
  4 Gutscheine für Bioabfallsäcke verlieren ab 01.01.2025 ihre Gültigkeit.“ 
 

9. § 14 Abs. 7 erhält folgende neue Fassung: 
 

„  (7)   1 Abfälle aus Einrichtungen des Gesundheitswesens wie beispielsweise aus Kran-
kenhäusern, Pflegeheimen, Arzt- und Zahnarztpraxen, Praxen von Heilpraktikern, tierärztli-
chen Praxen und Kliniken, Laboratorien, human- und veterinärmedizinischen Instituten und 
Forschungseinrichtungen, Apotheken und ähnlichen Herkunftsorten sind in geeigneten Be-
hältnissen, die den Anforderungen der Ziffer 2.1.1 der „Vollzugshilfe zur Entsorgung von Ab-
fällen aus Einrichtungen des Gesundheitsdienstes“ (Stand: Juni 2021) genügen, zu sammeln 
und bereitzustellen.“ 

 
 
10. § 15 Abs. 1 erhält folgende neue Fassung: 

 
„  (1)  1 Die Anschlusspflichtigen haben dem Landkreis oder einer von ihm bestimmten Stelle 
Art, Größe und Zahl der benötigten Restmüllbehältnisse zu melden.  2 Auf jedem anschluss-
pflichtigen Grundstück muss mindestens ein Restmüllbehältnis nach § 14 Abs. 4 und, soweit 
nicht zulässigerweise eigenkompostiert wird (Anzeige gemäß § 14 Abs. 1 Satz 1), ein zuge-
lassenes Bioabfallsammelbehältnis gemäß § 14 Abs. 2 vorhanden sein.   3 Für jeden Be-
wohner oder sonstigen Überlassungspflichtigen muss so viel Restmüllbehältervolumen auf 



dem Grundstück vorhanden sein, dass der 14-tägig regelmäßig anfallende Restmüll darin 
entsorgt werden kann, jedoch mindestens folgende Restmüllbehältervolumen: 
 
1. bei Haushalten 

15 Liter Restmüllvolumen pro Person 
 
2. bei Abfällen aus anderen Herkunftsbereichen 

60 Liter Restmüllvolumen pro Anfallstelle (= jede gewerblich  
oder zu sonstigen Zwecken genutzte Einheit) 

 
  4 Bei Familien mit mehr als zwei Kindern bleiben das dritte und jedes weitere Kind unbe-
rücksichtigt, solange sie zum elterlichen Hausstand gehören.  5 Bei Anfallstellen unter drei 
Beschäftigten, die ihre Abfälle am gleichen Grundstück über ein bereits vorhandenes und 
ausreichendes Restmüllbehältnis entsorgen können, entfällt das Mindestvolu-
men.  6 Beschäftigte sind alle in einem Betrieb Tätige (z. B. Arbeitnehmer, Unternehmer, 
Zeitarbeitskräfte) mit Ausnahme von mithelfenden Familienangehörigen und Auszubilden-
den.  7 Teilzeitkräfte werden entsprechend ihrer Arbeitszeit im Verhältnis zur branchenübli-
chen Arbeitszeit berücksichtigt.  8 Das Mindestbiotonnenvolumen je Grundstück beträgt 20 
% des auf dem Grundstück vorhandenen Restmüllbehältervolumens. 9 Auf Antrag der be-
troffenen Anschlusspflichtigen können für benachbarte Grundstücke gemeinsame Restmüll- 
und Bioabfallbehältnisse zugelassen werden (Satz 3 gilt bezüglich der Restmüllbehältnisse 
entsprechend).  10 Der Landkreis kann Art, Größe und Zahl der Abfallbehältnisse durch 
Anordnung für den Einzelfall abweichend von der Meldung nach Satz 1 festlegen; zusätzli-
che oder größere Behältnisse können nur gefordert werden, wenn die vorhandene Behäl-
terkapazität für die Aufnahme der regelmäßig anfallenden Abfälle nicht oder nicht mehr 
ausreicht.“ 
 

11. § 15 Abs. 2 erhält folgende neue Fassung: 
 

„  (2)  1 Die Anschlusspflichtigen haben die zugelassenen Restmüllbehältnisse in der nach Ab-
satz 1 gemeldeten oder festgelegten Art, Größe und Zahl selbst zu beschaffen und betriebsbe-
reit und in einem ordnungsgemäßen Zustand zu halten.  2 Der Landkreis informiert die An-
schlusspflichtigen durch Bekanntmachung und auf Anfrage über die zugelassenen Restmüll-
behältnisse und die Bezugsmöglichkeiten.  3 Die Anschlusspflichtigen haben dafür zu sorgen, 
dass die Restmüllbehältnisse den zur Nutzung des anschlusspflichtigen Grundstücks Berech-
tigten zugänglich sind und von diesen ordnungsgemäß benutzt werden können.  4 Die Rest-
müllbehältnisse gemäß § 14 Abs. 4 Nrn. 1-11 werden nur geleert, wenn sie mit der vom Land-
kreis ausgegebenen gültigen Marke (Müllmarke) gekennzeichnet sind.   5 Die Restmüllbehält-
nisse dürfen nur so befüllt werden, dass ihre Deckel noch gut schließen und eine spätere ord-
nungsgemäße Entleerung mit den technischen Einrichtungen der eingesetzten Sammelfahr-
zeuge möglich ist.   6 Sie sind stets geschlossen zu halten.   7 In Großcontainern (§ 14 Abs. 4 
Satz 1) dürfen die Abfälle nur bis zur Muldenoberkante eingefüllt werden.   8 Abfälle dürfen in 
die Restmüllbehältnisse nicht eingestampft bzw. bereits verdichtet eingegeben werden; bren-
nende, glühende oder heiße Abfälle sowie sperrige Gegenstände, die Restmüllbehältnisse, 
Sammelfahrzeuge oder Abfallentsorgungsanlagen beschädigen oder ungewöhnlich ver-
schmutzen können, dürfen nicht eingegeben werden.“ 

 
 
12. § 15 Abs. 3 erhält folgende neue Fassung: 

 
„  (3)  1 Die Biotonnen werden vom Landkreis in den Größen 60 l, 120 l und 240 l zur Verfü-
gung gestellt und sind in einem betriebsbereiten ordnungsgemäßen Zustand zu halten.  2 Die 
Anschlusspflichtigen haben dafür zu sorgen, dass die Biotonnen den zur Nutzung des an-
schlusspflichtigen Grundstücks Berechtigten zugänglich sind und von diesen ordnungsgemäß 
benutzt werden können. 3 Die Anschlusspflichtigen haben die Biotonnen pfleglich zu behan-
deln und nur für den vorgesehenen Zweck zu benutzen.   4 Bei Austausch oder Rückgabe sind 



die Biotonnen dem Landkreis gereinigt zu übergeben.   5 Die Biotonnen dürfen nur so befüllt 
werden, dass ihre Deckel noch gut schließen und eine spätere ordnungsgemäße Entleerung 
mit den technischen Einrichtungen der eingesetzten Sammelfahrzeugen möglich ist.   6 Sie 
sind stets geschlossen zu halten.   7 Abfälle dürfen in die Biotonnen nicht eingestampft bzw. 
bereits verdichtet eingegeben werden; brennende, glühende oder heiße Abfälle sowie sperrige 
Gegenstände, die Biotonnen, Sammelfahrzeuge oder Abfallentsorgungsanlagen beschädigen 
oder ungewöhnlich verschmutzen können, dürfen nicht eingegeben werden.“ 
 

 
13. Die in § 15 Abs. 4 Satz 4 enthaltenen Wörter „Bioabfallsäcke und Sammelbehälter 

für Bioabfallsäcke“ werden ersetzt durch das Wort „Biotonnen“. 
 
14. In § 15 Abs. 5 Satz 1 wird das Wort „Abfallbehältnisse“ ersetzt durch die Wörter 
 „Bioabfall- und Restmüllbehältnisse“. 
 
15. § 15 Abs. 5 Satz 2 erhält folgende neue Fassung: 

 
„  2  Absatz 4 Sätze 1 und 5 gelten entsprechend.“ 
 

16. In § 15 Abs. 6 wird das Wort „Abfallbehältnisse“ ersetzt durch die Wörter 
 „Bioabfall- und Restmüllbehältnisse“. 

 
17. § 15 Abs. 7 erhält folgende neue Fassung: 
 
„  (7)  1 Die Landkreis-Papiertonnen werden vom Landkreis in den Größen 120 Liter, 240 
Liter und 1.100 Liter zur Erfassung von haushalts- und gewerbeüblichen Mengen Altpa-
pier und Kartonagen zur Verfügung gestellt.  2 Die Landkreis-Papiertonnen sind pfleglich 
zu behandeln und nur für den vorgesehenen Zweck zu benutzen.   3 Bei Austausch oder 
Rückgabe sind die Landkreis-Papiertonnen dem Landkreis gereinigt zu übergeben. 
  4 Die Landkreis-Papiertonnen dürfen nur so befüllt werden, dass ihre Deckel noch gut 
schließen und eine spätere ordnungsgemäße Entleerung mit den technischen Einrich-
tungen der eingesetzten Sammelfahrzeuge möglich ist.   5 Sie sind stets geschlossen zu 
halten.   6 Brennende, glühende, heiße sowie sperrige Gegenstände, die Behälter, 
Sammelfahrzeuge oder Verwertungsanlagen beschädigen oder ungewöhnlich ver-
schmutzen können, dürfen nicht eingegeben werden.   7 Die Landkreis-Papiertonnen 
sind am Abfuhrtag geschlossen und sichtbar am Straßenrand bereitzustel-
len.  8 Fahrzeuge oder Fußgänger dürfen durch die Aufstellung nicht behindert werden. 
  9  Kann ein Grundstück nicht unmittelbar von den Sammelfahrzeugen angefahren wer-
den, müssen die Landkreis-Papiertonnen am Abfuhrtag zur Leerung zu einer vom Land-
kreis oder seinem Beauftragten bestimmten Sammelstelle gebracht werden, die an einer 
mit dem Sammelfahrzeug befahrbaren öffentlichen Verkehrsfläche liegt.  10  Sätze 7 und 
8 gelten entsprechend.  11 Sind die Landkreis-Papiertonnen am Abfuhrtag aus einem 
vom Landkreis oder seinem Beauftragten nicht zu vertretenden Grund unzugänglich, so 
erfolgt die Entleerung und Abfuhr erst am nächsten regelmäßigen Abfuhrtag.“ 
 
18. § 15 Abs. 8 erhält folgende neue Fassung: 
 

„  (8)  1 Die Wertstofftonnen zur Erfassung von stoffgleichen Nichtverpackungen aus Kunststoff 
und Metall werden vom Landkreis in den Größen 80 Liter, 120 Liter, 240 Liter und 1.100 Liter 
zur Verfügung gestellt.  2 Die Wertstofftonnen sind pfleglich zu behandeln und nur für den vor-
gesehenen Zweck zu benutzen.   3 Bei Austausch oder Rückgabe sind die Wertstofftonnen 
dem Landkreis gereinigt zu übergeben.      4 Die Wertstofftonnen dürfen nur so befüllt werden, 
dass ihre Deckel noch gut schließen und eine spätere ordnungsgemäße Entleerung mit den 
technischen Einrichtungen der eingesetzten Sammelfahrzeuge möglich sind.   5 Sie sind stets 
geschlossen zu halten.   6 Stoffgleiche Nichtverpackungen aus Kunststoff und Metall dürfen in 
die Behälter nicht eingestampft bzw. bereits verdichtet eingegeben werden; brennende, glü-



hende, heiße sowie sperrige Gegenstände, die Behälter, Sammelfahrzeuge oder Verwertungs-
anlagen beschädigen oder ungewöhnlich verschmutzen können, dürfen nicht eingegeben wer-
den.“ 
 
19. § 16 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende neue Fassung: 
 
  (1)  1 Restmüll und Bioabfall werden jeweils alle 14 Tage abgeholt. 
 
20. § 16 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende neue Fassung: 

 
„  2 Der für die Abholung in den einzelnen Teilen des Kreisgebiets vorgesehene Wochen-

tag wird vom Landkreis bekannt gegeben.“ 
 
21. § 16 Abs. 2 wird gestrichen. 

 
22. Bisheriger § 16 Abs. 3 wird Abs. 2. 

 
23. Bisheriger § 16 Abs. 4 wird Abs. 3. 

 
24. Bisheriger § 16 Abs. 5 wird Abs. 4. 

 
25. In § 20 Abs. 1 Nr. 6 wird die Klammer „(§ 15 Absätze 2 bis 4)“ ersetzt durch die 

Klammer „(§ 15)“.  
 

26. § 20 Abs. 2 erhält folgende neue Fassung: 
 
„  (2) Andere Straf- und Bußgeldvorschriften, insbesondere § 326 StGB, § 69 KrWG und  
Art. 29 BayAbfG, bleiben unberührt.“ 

 
 

§ 2 
 

Diese Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft. 
 
 
 
 
Fürstenfeldbruck, 28.12.2023 
Landratsamt Fürstenfeldbruck 
 
 
 
Thomas Karmasin 
Landrat 


